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Eigener Tiertransport (Landwirt): Berechnung des Platzangebotes   
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Tiertransport: Reinigung und Desinfektion 

Fahrzeuge und beim Transport benutzte Gerätschaften werden nach jedem Transport, 
spätestens jedoch nach Ablauf von 29 Stunden seit Beginn des Transportes, gereinigt und  
desinfiziert.  
Fahrzeuge, mit denen Tiere zu Viehladestellen, Sammelstellen oder Schlachtstätten 
transportiert werden, müssen, bevor sie diese verlassen, gereinigt und desinfiziert werden.  
 

Tiertransport: Vorbereitung / Durchführung 
 

Der Fahrer muss die Hygieneanforderungen einhalten (Schwarz-Weiß-Prinzip). 
Vor der Beladung hat der Fahrer zu überprüfen, ob das Fahrzeug ordnungsgemäß gereinigt und 
desinfiziert ist, keine technische Mängel sowie Verletzungsgefahren für die Tiere aufweist.  
Das zu beladene Fahrzeug sollte so gestellt werden, dass die Tiere nicht: stark bergab, gegen den 
Luftstrom, in grelles Licht oder in die Dunkelheit, sowie auf eine wackelnde Rampe laufen müssen. 
Tiere die sich nicht schmerzfrei oder ohne fremde Hilfe bewegen können, sowie Tiere mit großen 
offenen Wunden oder schweren Organvorfällen, werden nicht aufgeladen / transportiert. 
Als Treibehilfsmittel werden nur Treibebretter und Treibepaddel tierschonend eingesetzt. Ein 
elektrischer Viehtreiber wird –wenn überhaupt- nur im Notfall und nicht bei Jungtieren eingesetzt. 
Das Wohlbefinden der Tiere ist oberste Priorität, deshalb wird ohne Stress, unnötige Schmerzen 
und Gewalt ver- und entladen. 
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Maximales Lebendgewicht kg/Tier      
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